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das Urteil des Kreisgerichts hierzu keinerlei Ausführun
gen. Die Würdigung der für die Strafzumessung bedeut
samen Umstände und ihre Bewertung ist in ihren Einzel
heiten nicht erkennbar. Ihre richtige Würdigung und Be
wertung hätte insgesamt zu einer erheblich längeren Frei
heitsstrafe führen müssen. Dafür sind folgende Gesichts
punkte maßgebend, die das Kreisgericht auch in seiner 
erneuten Entscheidung zu berücksichtigen haben wird:

Bei dem Angeklagten handelt es sich um einen hart
näckigen Rückfalltäter. Vorangegangene Strafen ohne 
Freiheitsentzug und gesellschaftliche Einwirkungen ver
mochten nicht zu verhindern, daß er in kurzer Folge drei
mal strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden 
mußte. Obgleich er erkannt hatte, daß Alkoholgenuß bei 
seinen Straftaten eine bedeutende Rolle spielte, setzte er 
nach der aus Gründen der Amnestie erfolgten vorzeitigen 
Entlassung sogleich den Alkoholmißbrauch fort. Unter Al
koholeinfluß beging er bereits am fünften Tag nach der 
Entlassung die erste und nach weiteren zwei bzw. drei 
Wochen die zweite und dritte Straftat. Zwischenzeitliche 
gesellschaftliche Einflußnahmen mißachtete er. In diesem 
Verhalten äußert sich, daß er es trotz der gegebenen Mög
lichkeit zu gesellschaftsgemäßem Verhalten beharrlich ab
lehnt, den Weg der Besserung zu gehen. Die speziell der 
Bekämpfung der Rückfallkriminalität dienende Bestim
mung des § 44 StGB muß daher konsequente Anwendung 
finden (vgl. Bericht des Präsidiums an die 15. Plenartagung 
des Obersten Gerichts, in: Informationen des Obersten 
Gerichts 1980, Nr. 2, S. 6).

Die beiden unbefugten Benutzungen von Fahrzeugen 
waren zwar jeweils nur von kurzer Dauer und geringerer 
Intensität. Andererseits erhöht es die Tatschwere, daß die 
Gefahr der Beschädigung dieser landwirtschaftlichen Tech
nik erheblich war. Der Angeklagte stand jeweils unter 
Alkoholeinfluß und besaß keine Fahrerlaubnis und auch 
keine ausreichenden Kenntnisse und Erfahrungen für die 
Bedienung der Fahrzeuge. Tatsächlich führte sein Verhal
ten in einem Falle auch zur Beschädigung eines Strom
kabels.

Nicht unerheblich erhöht sich die Tatschwere dadurch, 
daß er mehrfach einschlägig vorbestraft ist. Beide Hand
lungen für sich betrachtet schließen unter Berücksichtigung 
der vorgenannten Umstände eine andere als die Freiheits
strafe aus. Den gewichtigeren Einfluß auf die Strafzumes
sung nimmt die vom Angeklagten begangene, wiederum 
mit Alkoholmißbrauch verbundene, schwere Körperverlet
zung. Auch in diesem Falle wirkt sich der Alkoholmiß
brauch erschwerend auf die Schuld des Angeklagten und 
damit auf die Tatschwere aus, was sich in der Höhe der 
auszusprechenden Freiheitsstrafe ausdrücken muß. In der 
Schwere der Verletzungen und in der Art und Weise der 
Tatbegehung findet ein besonderes Maß an Brutalität und 
Hemmungslosigkeit des Angeklagten seinen Ausdruck. Es 
sind keine Umstände feststellbar, die die Schuldschwere 
mindern können, so daß unter weiterer Berücksichtigung 
der mit einer nachhaltigen Störung der Nahrungsaufnahme 
verbundenen schweren Gesundheitsschädigungen des Zeu
gen der Ausspruch einer längeren Freiheitsstrafe erforder
lich ist, um den Strafzweck zu erreichen. Die vom Kreis
gericht ausgesprochene, die Mindestgrenze des § 44 Abs. 1 
StGB nur wenige Monate überschreitende Freiheitsstrafe 
reicht nicht aus, um auf den Angeklagten den erforder
lichen erzieherischen Einfluß auszuüben.

Es ist dem Antrag des Generalstaatsanwalts der DDR 
zu folgen, daß eine solche von über zwei Jahren auszu
sprechen ist. Das Verhalten des Angeklagten während 
seiner Wiedereingliederung, insbesondere die Tatsache, daß 
er gesellschaftlichen Bemühungen um seine Persönlich
keitsentwicklung durch weiteren Alkoholmißbrauch entge
gentrat, läßt eine erhebliche Disziplinlosigkeit erkennen 
und erfordert, gemäß § 48 Abs. 1 StGB zusätzlich auf staat
liche Kontrollmaßnahmen durch die Deutsche Volkspolizei 
zu erkennen.
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